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Betreuungspersonen dürfen den Kindern ohne eine schriftliche Vollmacht keine 

Medikamente abgeben. Folgende Bedingungen sind notwendige Voraussetzungen 

für die Medikamentenabgabe:  

• Die Eltern geben mit ihrer Unterschrift den Auftrag zur Verabreichung des 

Medikaments. 

• Die Verantwortung für die Verabreichung liegt während der 

Betreuungszeiten bei den Betreuungspersonen der Kita.  

• Die Verabreichung erfolgt ausschliesslich durch ausgebildetes Personal (oder 

durch Lernende mit Anleitung durch ausgebildetes Personal). 

• Die Eltern übergeben das Medikament in der Originalverpackung mit 

beiliegendem Beipackzettel.  

• Das Verabreichen von lebensnotwendigen Medikamenten ist nur nach 

Absprache mit dem Arzt/der Ärztin, der Kitaleitung und deren Vorgesetzten 

erlaubt. Es braucht dafür zusätzliche Abmachungen und Schulung der 

Betreuungspersonen. 

Name des Kindes Geburtsdatum  

Name des Medikaments 
 

 

 Von Arzt/Ärztin verschrieben 
 Von Apotheker/-in empfohlen 

 Selbst gekauft, ohne Beratung 

Anwendung/ Verabreichung 
 

_______ Uhr:       Anzahl Tabletten/Kügeli/Kapseln/Tropfen/Messlöffel  
 

_______ Uhr:       Anzahl Tabletten/Kügeli/Kapseln/Tropfen/Messlöffel  
 

_______ Uhr:       Anzahl Tabletten/Kügeli/Kapseln/Tropfen/Messlöffel  
 

Abgabedauer 

 
 Von__________________ bis __________________ 

 

Datum  

Unterschrift Eltern  

 
 

  
 


